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Erste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung 

über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des  
Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen,  

der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbetrieb 
Vom 17. März 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S. 1045),	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	
S. 3136),	in	Verbindung	mit	§	7	Abs.	2	der	Thüringer	Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Über-
tragung	von	Ermächtigungen	nach	dem	Infektionsschutz-
gesetz vom 2.	März	2016	(GVBl. S. 155), zuletzt geändert 
durch	Artikel	3	der	Verordnung	vom	21. September 2020 
(GVBl.	S.	501),	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Ju-
gend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit,	Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	Familie:

Artikel 1

Die	Thüringer	Verordnung	über	die	Infektionsschutzregeln	
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2	in	Kindertageseinrichtungen,	der	weiteren	Jugend-
hilfe,	Schulen	und	für	den	Sportbetrieb	vom	13.	Februar	
2021	(GVBl.	S.	73)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	11	Satz	1	wird	die	Verweisung	 "§	3	der	SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-ArbSchV)	
vom	21.	Januar	2021	(BAnz	AT	22.01.2021	V1)	in	der	
jeweils	geltenden	Fassung"	durch	die	Verweisung	"§	4	
der	SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-
ArbSchV)	vom	21.	Januar	2021	(BAnz	AT	22.01.2021	
V1)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung"	ersetzt.

2.		 In	§	29	Abs.	1	Nr.	1	wird	die	Verweisung	"§§	35,	36	
Abs.	3	oder	4"	durch	die	Verweisung	"den	§§	35,	36	
Abs. 3	oder	4	oder	§	37	Abs.	2" ersetzt.
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3.	 In	 §	 30	 Satz	 1	wird	 die	 Verweisung	 "§	 3	Corona-
ArbSchV"	durch	die	Verweisung	"§	4	Corona-ArbSchV"	
ersetzt.

4.	 In	§	36	Abs.	4	Satz	2	wird	die	Verweisung	"Satz	2"	durch	
die	Verweisung	"Satz	1"	ersetzt.	

5.		 §	37	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	bisherige	Wortlaut	wird	Absatz 1.

b)	 Folgender	Absatz	2	wird	angefügt:

"(2)	Das	Ministerium	kann	nach	§ 2 Abs. 2 anord-
nen,	 dass	Schüler	 auf	 formlosen	Antrag	 bei	 der	
Schulleitung	 von	 der	Teilnahme	am	Präsenzun-
terricht	befreit	werden,	wenn	durch	die	Eltern	oder	
den	volljährigen	Schüler	nachvollziehbare	Gründe	
dargelegt	werden	und	das	häusliche	Lernen	abge-
sichert	werden	kann;	die	Verpflichtung	zur	Teilnah-
me	an	Prüfungen	und	Leistungsnachweisen	bleibt	
davon unberührt."

6.		 §	38	Abs.	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

"Das	Ministerium	kann	durch	Anordnung	nach	§	2	
Abs.	2	die	Pflicht	zum	Verwenden	einer	Mund-Na-
sen-Bedeckung	entsprechend	den	Vorgaben	des	
§	6	Abs.	 3	bis	5	2.	ThürSARS-CoV-2-IfS-Grund-
VO	beziehungsweise	einer	qualifizierten	Gesichts-
maske	 im	Sinne	 des	 §	 5	Abs.	 3	 3.	ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO	 für	 alle	Schüler	 und	
Lehrkräfte	auf	den	Unterricht	ausweiten;	§	5	Abs.	2	
Satz 2 3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO 
gilt	entsprechend."	

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

"Satz	1	gilt	nicht	für	Schüler	im	Sportunterricht."

7.  §	41	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	erhält	folgende	Fassung:

"Tritt	 in	einer	Schule	eine	bestätigte	Infektion	mit	
dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	auf,	kann	die	Schul-
leitung	 alle	Schüler	 und	 Lehrkräfte	 verpflichten,	
auch	 im	Unterricht	eine	Mund-Nasen-Bedeckung	
entsprechend	den	Vorgaben	des	§	6	Abs.	3	bis	5	
2.	ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO	beziehungswei-
se	eine	qualifizierte	Gesichtsmaske	im	Sinne	des	
§	5	Abs.	3	3.	ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßn-
VO	zu	verwenden;	§	5	Abs.	2	Satz	2	3.	ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO	gilt	entsprechend."

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

"Satz	1	gilt	nicht	für	Schüler	im	Sportunterricht."

8.		 §	42	Abs.	3	erhält	folgende	Fassung:

"(3)	Für	den	Präsenzbetrieb	während	einer	Schließung	
gelten	alle	Maßnahmen	nach	den	§§	35	bis	41	als	ange-
ordnet.	Abweichend	von	§	38	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	finden	
Leistungsnachweise	und	Präsenzunterricht	unter	stän-
diger	Wahrung	des	Mindestabstands	nach	§	1	Abs.	1	
2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO statt; die Größe der 
Lerngruppen	ist	entsprechend	den	Raumkapazitäten	
zu	begrenzen.	Abweichend	von	§	38	Abs.	5	sind	alle	
Schüler	ab	der	Klassenstufe	7	und	alle	Lehrkräfte	ver-
pflichtet,	auf	dem	Schulgelände	und	im	Schulgebäude	
bei	jedem	Kontakt	zu	anderen	eine	Mund-Nasen-Be-
deckung	entsprechend	den	Vorgaben	des	§	6	Abs.	3	
bis 5 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO beziehungs-
weise	eine	qualifizierte	Gesichtsmaske	im	Sinne	des	
§	5	Abs.	3	3.	ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO	
zu	verwenden;	dies	gilt	auch	im	Unterricht	und	in	der	
Notbetreuung	nach	§	43.	Für	Schüler	der	Klassenstufen	
1	bis	6	soll	das	Tragen	einer	Mund-Nasen-Bedeckung	
nach	Satz	3	festgelegt	werden;	die	Festlegung	erfolgt	
zusammen	mit	der	Entscheidung	über	die	Schließung	
von	Schulen	und	über	mögliche	Ausnahmen	zum	Prä-
senzbetrieb.	Die	Sätze	3	und	4	gelten	nicht	für	Schü-
ler	im	Sportunterricht.	In	den	Fällen	der	Sätze	3	und	
4	gilt	§	5	Abs.	2	Satz	2	3.	ThürSARS-CoV-2-Sonder-
EindmaßnVO	entsprechend.	In	regelmäßigen	Abstän-
den	 ist	 eine	Pause	 von	der	Verwendung	der	Mund-
Nasen-Bedeckung	beziehungsweise	der	qualifizierten	
Gesichtsmaske	sicherzustellen.	Über	Ausnahmen	von	
der	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	3	und	4	entschei-
det	die	Schulleitung	nach	pflichtgemäßem	Ermessen."

Artikel 2

Diese	Verordnung	 tritt	 am	Tag	nach	der	Verkündung	 in	
Kraft.

Erfurt, den 17. März 2021

Der	Minister	für	Bildung,	Jugend	und	Sport

Helmut	Holter


